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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Der einzig neue Ansatzpunkt schien die Bereitschaft des Bundesrates zu sein, die
Auswirkungen einer diversifizierten Drogenabgabe an Abhängige zu prüfen. Allgemein
wurde dies als Zustimmung des Bundes zu den vor allem in den Städten Basel, Bern und
Zürich seit längerem geforderten gezielten Versuchen mit der medizinisch
kontrollierten Abgabe von Heroin verstanden, welche ein Gutachten des EJPD vom
Vorjahr als rechtlich nicht ganz unbedenklich, aber doch zulässig eingestuft hatte. Im
Kanton Bern und in der Stadt Zürich gaben die Legislativen bereits grünes Licht für
derartige Versuche. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.04.1991
MARIANNE BENTELI

Die Zahl der Drogentoten in der Schweiz stieg im Berichtsjahr 1991 um mehr als 40
Prozent. Insgesamt starben 405 Menschen, 125 mehr als 1990, an den direkten Folgen
ihrer Abhängigkeit. 355 der Verstorbenen waren männlich, 70 weiblich; das
Durchschnittsalter der Opfer betrug 27 Jahre. Die Zahl der von den
Strafverfolgungsbehörden erfassten Erstkonsumenten erhöhte sich von 6150 auf 7713.
Grössere Zunahmen waren vor allem in den Kantonen Aargau, Baselstadt, Bern,
Freiburg, Solothurn und Zürich feststellbar. 2

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1991
MARIANNE BENTELI

Gemäss den offiziellen Statistiken starben im Berichtsjahr 419 Menschen am
Drogenkonsum, 14 mehr als 1991. In den Kantonen Bern, Waadt und Zürich nahm die
Anzahl der Drogentoten ab, in angrenzenden Kantonen wie Genf, Luzern, Solothurn, St.
Gallen, Tessin und Wallis stieg sie dagegen an. 3

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.1992
MARIANNE BENTELI

Dennoch bekundeten einzelne Kantone grosse Schwierigkeiten mit der Finanzierung,
insbesondere auch, da sich die Krankenkassen weigerten, einen Beitrag an die Projekte
auszurichten, obgleich sie vom BAG dazu aufgefordert worden waren. Vor allem in
Kantonen, welche für grössere Ausgaben das Finanzreferendum kennen, stellte sich die
Frage, wie die vielfach umstrittenen Versuche einer Volksabstimmung entzogen werden
könnten. In Bern entschloss man sich schliesslich dazu, die Projekte in einzelne
Vorlagen aufzusplitten, um damit unter der für das Finanzreferendum massgeblichen
Grenze zu bleiben. In Basel-Stadt wies der anbegehrte Kredit nur die Nettobelastung
des Kantons aus und blieb damit ebenfalls unterhalb der Referendumslimite. 4

KANTONALE POLITIK
DATUM: 15.07.1993
MARIANNE BENTELI

Im Abstimmungskampf, der von beiden Seiten sehr intensiv und emotional geführt
wurde, waren die Fronten von Anbeginn klar. Die drei Bundesratsparteien CVP, FDP und
SP sowie die Grünen engagierten sich in einem gemeinsamen Abstimmungskomitee
gegen die Initiative. Sie fanden die Unterstützung von rund 20 gesamtschweizerischen
Organisationen aus den Bereichen Medizin, Drogen, Sozialarbeit, Kirche und
Jugendfragen, die sich in einer Nationalen Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik (NAS)
zusammenschlossen, sowie die praktisch einhellige Gefolgschaft aller Printmedien,
auch jener aus der Romandie. Mehrere Kantons- und Stadtregierungen, die für
gewöhnlich keine Empfehlungen für eidgenössische Urnengänge abgeben, sprachen
sich ebenfalls gegen die Initiative aus, unter anderem jene in den besonders von der
Drogenproblematik betroffenen Kantonen Basel-Stadt, Bern, Genf und Zürich. Ihnen
schloss sich der 1996 zum Zweck einer intensiveren drogenpolitischen Koordination
gebildete Nationale Drogenausschuss von Bund, Kantonen und Städten an. Der
Bundesrat seinerseits eröffnete seinen Abstimmungskampf viel früher als gewöhnlich.
In ungewohnt scharfer Weise bezeichnete Bundesrätin Dreifuss die Ziele der Initiative
als unrealistisch, unwirksam und unmenschlich; eine Annahme der Initiative hätte für
die eigentlichen Opfer, die Drogensüchtigen, verheerende Folgen und würde dazu
führen, dass weiterhin die (noch) nicht ausstiegswilligen Konsumenten härter bekämpft
würden als die eigentlichen Profiteure einer repressiven Drogenpolitik, nämlich die
Drogenmafia. 5

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 03.07.1997
MARIANNE BENTELI
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Der Kanton Tessin wandelte sich innert Jahresfrist vom freizügigsten Kanton in Fragen
Cannabis-Konsum zum repressivsten Landesteil. In zahlreichen Razzien wurden
sämtliche Indoor-Plantagen und Hanfläden dicht gemacht und gegen deren Betreiber
Anklage erhoben. Das kompromisslose Vorgehen der Tessiner Behörden gegen
Hanfanbauer und Ladenbesitzer soll in der ganzen Schweiz Schule machen. Im Mai
einigten sich Staatsanwälte, Richter und Polizisten aus zehn Schweizer Kantonen (AG,
BS, BE, FR, GR, SZ, TI, VD, VS und ZH) anlässlich einer Tagung in Bellinzona auf eine
gemeinsame Nulltoleranzstrategie bei Anbau und Handel. 6

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 19.09.2003
MARIANNE BENTELI

Für die Raucherinnen und Raucher wird die Luft in der Schweiz immer dünner.
Verschiedene Kantone (BE, BL, JU, SG) nahmen parlamentarische Vorstösse an, die ein
generelles Rauchverbot in öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen
(vorderhand noch mit Ausnahme von Restaurants und Bars) verlangen. Der Kanton
Tessin ging noch einen Schritt weiter. Auf Antrag der Regierung nahm der Grosse Rat
eine Gesetzesänderung an, welche das Rauchen in allen Gastrobetrieben untersagt, also
in Restaurants, Bars, Cafés, Nachtlokalen und Diskotheken, nicht aber in sämtlichen
Hotelzimmern; die Lega dei Ticinesi kündigte umgehend das Referendum an. Ende Juni
gaben die öffentlichen Transportunternehmen bekannt, dass mit dem Fahrplanwechsel
am 11. Dezember alle Raucherabteile in den Zügen der SBB, der BLS und der RhB
aufgehoben werden; das Rauchverbot gilt auch für Schalterhallen, nicht ausreichend
durchlüftete Perrons und für geschlossene Räume auf Schiffen. Ersten Berichten
zufolge wurde das Rauchverbot positiv oder zumindest gelassen aufgenommen. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 22.02.2005
MARIANNE BENTELI

Ende Februar 2019 legte der Bundesrat die Botschaft zur Änderung des BetmG und der
damit verbundenen Ausführungsverordnung vor. Damit entsprach er Forderungen von
fünf gleichlautenden Motionen zur Schaffung gesetzlicher Grundlagen, welche die
Durchführung von Studien zur regulierten Cannabis-Abgabe ermöglichen soll. Die
Motionen waren jeweils in den erstberatenden Räten auf Zustimmung gestossen
(Nationalrat: Mo. 17.4111; Mo. 17.4112; Mo. 17.4113; Mo.17.4114. Ständerat: Mo. 17.4210).
Verschiedene Städte und Kantone hatten in der Vergangenheit Interesse an
entsprechenden Projekten bekundet, um Erkenntnisse zu alternativen
Regulierungsmodellen zu generieren, da die momentane Situation mit florierendem
Schwarzmarkt, fehlender Qualitätskontrolle und hohen Repressionskosten
unbefriedigend sei. Aufgrund der bisher gültigen Rechtsgrundlage war die Realisierung
solcher Studien bisher jedoch nicht möglich gewesen. 

Der bundesrätliche Entwurf sah für die einzelnen Pilotversuche eine örtliche
Begrenzung auf eine oder mehrere Gemeinden und eine zeitliche Begrenzung auf
maximal fünf Jahre (mit Verlängerungsmöglichkeit um zwei Jahre) pro Studie vor.
Weiter soll die Zahl der an einer entsprechenden Studie teilnehmenden Personen nicht
mehr als 5'000 betragen. Zur Gewährleistung des Jugendschutzes müssten die
Partizipantinnen und Partizipanten volljährig sein, bereits vor Studienbeginn Cannabis
konsumiert haben und in einer Gemeinde wohnen, die an einem entsprechenden
Pilotversuch teilnimmt. Der Gesamt-THC-Gehalt soll auf 20 Prozent beschränkt
werden. Ebenso sollen die Bezugsmenge einer Begrenzung unterliegen, das Produkt
zum Eigenverbrauch verwendet werden und die Weitergabe des Cannabis an
Drittpersonen verboten sein. Während der Bezug der Droge nicht unentgeltlich
erfolgen soll, soll diese aber von der Tabaksteuer befreit werden. Abgegeben werden
soll das Produkt an speziell im Rahmen der Studien festzulegenden Verkaufsstellen wie
Apotheken oder Cannabis Social Clubs. Der Konsum im öffentlich zugänglichen Raum
soll nicht zulässig sein und der Gesundheitszustand der Studienteilnehmenden müsse
überwacht werden. Auch soll verschiedenen Pflichten zum Schutz der öffentlichen
Ordnung und Sicherheit nachgekommen werden. Als Bewilligungsbehörde würde das
BAG für die Kontrolle der Einhaltung rechtlicher Vorgaben verantwortlich sein. Ferner
wollte der Entwurf des Bundesrates die Gültigkeit des Experimentierartikels auf zehn
Jahre einschränken. Danach sollen die durch die unterschiedlichen Versuche
gemachten Befunde im Hinblick auf die Weiterführung einer evidenzbasierten
Diskussion über die Cannabispolitik zusammengeführt werden. Das allgemeine
Cannabisverbot gelte aber weiterhin in der ganzen Schweiz. Nicht Bestandteil des
Entwurfes sei zudem die Diskussion um den medizinischen Cannabis. 

Anlässlich der Vernehmlassung, die vom 4. Juli 2018 bis zum 25. Oktober 2018 dauerte,
gingen 126 Stellungnahmen ein. Im Grossen und Ganzen waren die
Vernehmlassungsteilnehmenden positiv gegenüber der Änderung des BetmG und der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.02.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Ausführungsverordnung eingestellt. Bei den Kantonen hatten Aargau, Appenzell
Ausserrhoden und Solothurn keine Vorbehalte, Bern, Glarus, Nidwalden und Schwyz
sprachen sich jedoch grundsätzlich gegen die Vorlage aus. 18 weitere Kantone stimmten
ihr mit Vorbehalten und Änderungswünschen zu, währenddem der Kanton Freiburg eine
grundsätzliche Überarbeitung verlangte. Die Piratenpartei war die einzige Partei, die
den Entwurf ohne Weiteres begrüsste. BDP, FDP, GPS, SP und up! zeigten sich unter
Vorbehalten damit einverstanden, die SVP, CVP, EVP und EDU waren hingegen dagegen.
Zehn Gemeinden (Bern, Zürich, Luzern, Lausanne, Winterthur, Biel, Ostermundigen, St.
Gallen, Thun, Werdenberg) hiessen die Vorlage generell gut; es wurden jedoch noch
einzelne Vorbehalte und Änderungswünsche angebracht. Von den Vertreterinnen und
Vertretern aus dem Bereich Gesundheit/Sucht und Wissenschaft sagten 31 mit
Vorbehalten und vier (Vereinigung Cerebral Schweiz, RADIX, Infodrog, SNF) ausdrücklich
Ja zum Entwurf, drei (JoD, EgD, DAD) lehnten ihn ab. Es war in erster Linie die
Verordnung, auf die in den Stellungnahmen eingegangen wurde. Dabei waren
hauptsächlich die Besteuerung der Cannabisprodukte, die Teilnahmebedingungen an
den wissenschaftlichen Studien und Fragen zum Vollzug im öffentlichen Raum ein
Thema. 8

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Wie bereits 1988 bei der Gesamtverkehrskonzeption konnte sich die SVP auch beim
Energieartikel nicht zu einer Unterstützung der Vorlage ihres eigenen Bundesrates
durchringen. An der Delegiertenversammlung der SVP in Einsiedeln standen 97
Befürworter genau 97 Gegnern, unter Anführung von Nationalrat Blocher (ZH),
gegenüber, worauf die Stimmfreigabe beschlossen wurde. Freilich gaben wichtige
Kantonalsektionen, darunter diejenigen von Aargau, Bern und Graubünden, die Ja-
Parole aus. Die beiden Atominitiativen (Ausstieg aus der Atomenergie, Moratorium)
wurden von den Delegierten mit überwältigendem Mehr zur Ablehnung empfohlen, nur
für die Revision des Strassenverkehrsgesetzes wurde die Ja-Parole beschlossen. Zum
Abstimmungspaket im Frühling gab die SVP die Ja-Parolen zum Rebbaubeschluss und
zur Revision der Bundesrechtspflege heraus, empfahl hingegen alle
Strassenbauinitiativen (freie Aarelandschaft zwischen Biel und Solothurn/Zuchwil,
autobahnfreies Knonauer Amt, autobahnfreie Landschaft zwischen Murten und
Yverdon, «Stopp dem Beton») zur Ablehnung. 9

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 22.09.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Für Kritik sorgte der Bruch zwischen der SP und dem ersten dunkelhäutigen Nationalrat
Ricardo Lumengo. Nachdem dieser in erster Instanz durch ein Bieler Gericht wegen
Wahlfälschung verurteilt worden war, forderte die SP Bern den sofortigen Rücktritt des
Politikers aus dem Nationalrat. Dieser wollte den Entscheid weiterziehen und das Urteil
des bernischen Obergerichts abwarten. Die heftige Kritik bewog Lumengo dann aber
zum Austritt aus der SP und der Partei ging so ein Nationalratssitz verloren. Der Partei
wurde vorgeworfen, vorschnell gehandelt zu haben. Im Mai 2011 wurde Lumengo vom
Vorwurf der Wahlfälschung freigesprochen. 10

PARTEICHRONIK
DATUM: 18.05.2010
MARC BÜHLMANN

Einen überraschenden Erfolg konnte die Junge SVP im Kanton Bern feiern. Am 24.
November wurde eine Initiative der JSVP angenommen, die eine Einbürgerung von
Ausländern, die wegen einer Straftat verurteilt wurden, lebenslang verbietet.
Nationalrat Ulrich Giezendanner (AG) rief alle kantonalen Sektionen dazu auf, es den
Bernern gleich zu tun und kantonale Initiativen zu lancieren. Diese hätten bessere
Chancen an der Urne als ein nationales Begehren, das von den linken Städten
verhindert würde. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.11.2013
MARC BÜHLMANN
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In die Schlagzeilen geriet FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Seine frühere
Firma, die Ammann-Gruppe, hatte eine Viertelmilliarde Franken in Jersey und
Luxemburg parkiert, um Steuern zu sparen. Zwar kamen die Berner Behörden, die die
Affäre untersuchten, zum Schluss, dass dies mit dem Segen der kantonalen
Steuerbehörden geschehen war. Die eidgenössische Steuerverwaltung wies – in einer
vertraulichen Aktennotiz, die der Öffentlichkeit zugespielt wurde – allerdings darauf
hin, dass es sich in Jersey und Luxemburg um Briefkastenfirmen gehandelt habe. Die
Versteuerung hätte folglich in der Schweiz stattfinden müssen. In einem Interview mit
dem "Blick" sagte Schneider-Ammann, dass Steueroptimierung etwas sehr
schweizerisches sei, solange es mit dem Segen der Behörden geschehe. Zwar konnte
dem Magistraten kein strafrechtliches Vergehen nachgewiesen werden, die Aussage im
"Blick" warf aber hohe Wellen, da man von einem Bundesrat moralisches Verhalten
erwarte. Nicht wenige, vor allem linke, Stimmen forderten gar den Rücktritt des
Bundesrates und die Juso bezeichnete Schneider-Ammann als Steuerhinterzieher. Die
FDP wehrte sich gegen die ‚politisch motivierte Hetzjagd‘ und die widerrechtliche
Herausgabe von vertraulichen Informationen und störte sich an rückwirkenden
Untersuchungen von Abmachungen zwischen Steuerbehörde und Unternehmen. Das
ganze Vorgehen sei immer transparent gewesen und es gehe nicht an, rechtsstaatlich
gesicherte Abmachungen im Nachhinein zu hinterfragen. 12

ANDERES
DATUM: 30.01.2014
MARC BÜHLMANN

Das Verfahren um das 2011 bei der Ausschaffungsinitiative eingesetzte Inserat mit dem
Titel „Kosovaren schlitzen Schweizer auf“ wurde 2014 wieder aufgenommen. Zwar
wollte die Staatsanwaltschaft Bern das Verfahren 2013 eigentlich ad acta legen, weil der
in seiner Rolle als Parteipräsident als Hauptverantwortlicher betrachtete Toni Brunner
parlamentarische Immunität genoss. Sie wurde aber vom Berner Obergericht im August
2014 aufgrund einer Beschwerde der beiden Kosovaren, die das Verfahren angestrebt
hatten, angewiesen, die Untersuchung wieder aufzunehmen. In die Kritik gerieten
verschiedene Inserate der SVP auch im Länderbericht der Europäischen Kommission
gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI): Die SVP verwende extrem intolerante Bilder und
eine ebensolche Sprache. Die Volkspartei wehrte sich, der Bericht enthalte zahlreiche
Fehler und sei eine Bestätigung der abgehobenen und unseriösen Arbeitsweise solcher
Gremien. 13

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 25.08.2014
MARC BÜHLMANN

Auch 2014 musste die CVP bei den Gesamterneuerungswahlen in die kantonalen
Parlamente Federn lassen. Per Saldo verloren die Christlichdemokraten in sechs
Kantonen (BE, GL, GR, NW, OW, ZG) sechs Sitze. Einzig im Kanton Glarus konnte die
Mandatsgrösse verteidigt werden. Bitter war die Niederlage im Kanton Bern, wo die CVP
ihren einzigen Sitz verlor. Nachdem die Partei im Vorjahr überraschend ein Mandat im
Kanton Neuenburg gewonnen hatte und dadurch in allen kantonalen Parlamenten
vertreten war, musste sie 2014 also verkraften, dass sie im Kanton Bern keine
gesetzgeberische Kraft mehr ist. Immerhin konnte man sich in den Kantonen Zug und
Obwalden mit je einem Sitzverlust als stärkste Partei behaupten. Die Verluste führten
allerdings dazu, dass die CVP bei der Betrachtung aller Kantone mit total 454 Mandaten
nur noch knapp vor der SP (total 453 Sitze) drittstärkste kantonalparlamentarische
Legislativkraft ist (hinter der SVP mit 573 Sitzen und der FDP mit 521 Sitzen).

PARTEIENCHRONIK
DATUM: 31.12.2014
MARC BÜHLMANN

Bei den kantonalen Parlamentswahlen 2014 konnte die FDP die massiven Verluste vom
Vorjahr etwas bremsen. Zwar verlor der Freisinn per Saldo acht Sitze, in den Kantonen
Bern, Glarus und Obwalden konnte er seine Mandatszahl aber halten. In Bern überholte
die FDP mit einem leichten Wählerzuwachs gar die BDP und wurde zweitstärkste Kraft
hinter der SVP. Auch in Glarus konnte der zweite Platz hinter der Volkspartei verteidigt
werden. Im Kanton Graubünden verlor die FDP zwar vier Sitze, die vor allem an die SVP
gingen, konnte ihre Vorrangstellung aber halten. In den Kantonen Nidwalden und Zug
schliesslich mussten die Freisinnigen je zwei Mandate abgeben. Trotz der Sitzverluste
blieb die FDP gesamthaft zweitstärkste Legislativkraft über alle Kantone betrachtet –
auch hier hinter der SVP. Mehr als jeder fünfte der total 2'559 Parlamentssitze (ohne AI)
ist ein FDP-Mandat (20,4%).

WAHLEN
DATUM: 31.12.2014
MARC BÜHLMANN
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Die Regierungsmandate der FDP konnten im Berichtjahr bei den sechs kantonalen
Gesamterneuerungswahlen für die Exekutive konsolidiert werden. In den drei
Kantonen (GL, NW, OW), in denen jeweils ein FDP-Regierungsmitglied zurücktrat,
konnten die Sitze ohne Probleme verteidigt werden. Auch alle Bisherigen wurden,
teilweise bravourös, bestätigt. Damit konnte die Baisse vom Vorjahr, als der Freisinn
gleich fünf Exekutivmandate abgeben musste, vergessen gemacht werden. Mit 42 der
insgesamt 156 kantonalen Exekutivsitze blieb denn die FDP auch 2014 die stärkste
kantonale Regierungskraft knapp vor der CVP, die Ende 2014 total 39 Sitze hielt. Nur in
den Kantonen Wallis und Appenzell Innerrhoden waren die Freisinnigen nicht in der
Regierung vertreten.

WAHLEN
DATUM: 31.12.2014
MARC BÜHLMANN

Per Saldo konnte die SP in den sechs im Berichtsjahr stattfindenden kantonalen
Parlamentswahlen um einen Sitz zulegen. Im Kanton Bern mussten trotz leichtem
Wählerzuwachs zwei und in den Kantonen Glarus und Zug je ein Sitz abgegeben werden.
Dafür hatten die Genossen in Nidwalden und in Graubünden etwas zu feiern. Im Kanton
Graubünden konnten drei Sitze gewonnen werden und im Kanton Nidwalden wurde
nicht nur der Wähleranteil verdoppelt, sondern auch die Sitzzahl verdreifacht. Die
Sozialdemokraten haben im Innerschweizer Kanton neu drei Sitze inne. Im Kanton
Obwalden, wo die SP ebenfalls traditionell schwach ist, konnten die sechs bisherigen
Mandate gehalten werden. Neu sassen auf 453 der total 2'559 kantonalen
Parlamentssitze (ohne AI) Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, was einem Anteil
von 17,7% entspricht. Damit liegt die SP praktisch gleichauf mit der CVP, die Ende des
Berichtsjahrs über 454 Sitze verfügte, aber hinter der SVP (573 Mandate) und der FDP
(521 Mandate).

WAHLEN
DATUM: 31.12.2014
MARC BÜHLMANN

Die SP war die einzige Partei, die bei den 2014 in sechs Kantonen stattfindenden
regulären Regierungswahlen einen Verlust hinnehmen musste: Der Regierungsrat des
Kantons Glarus ist nach der Abwahl der SP-Vertreterin Christine Bickel rein bürgerlich
besetzt. Immerhin konnten sich die Genossen mit der Verteidigung der links-grünen
Mehrheit im Kanton Bern etwas trösten, alle drei SP-Regierungsmitglieder wurden
wiedergewählt. Auch in Graubünden konnten die Sozialdemokraten ihren
Regierungssitz verteidigen. Allerdings scheiterten die Genossen in Zug mit ihrem Angriff
auf das vor acht Jahren verlorene Exekutivmandat. Die SP hält damit Ende 2014 noch
rund jedes fünfte Regierungsmandat (20,5%). Damit ist sie die drittwichtigste
Regierungskraft in den Kantonen – hinter der FDP (26,9%) und der CVP (25%), aber
noch vor der SVP (14,1%). Total hielten die Sozialdemokraten Ende Jahr 32 der total 156
kantonalen Exekutivmandate.
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1) NZZ, 16.1.91; Bund und BZ, 12.4.91; JdG, 13.4.91. Bund, 23.8. und 4.9.91. Vr., 12.12.91; TA, 18.12.91. SoZ, 28.4.91, Presse vom
12.7.91
2) Presse vom 8.1. und 15.4.92.
3) Presse vom 24.3.93.
4) Presse vom 15.7., 19.8. und 20.8.93; NZZ, 30.7.93; SoZ, 29.8. und 31.10.93; TA, 12.11.93., BZ, 25.6.93; Bund, 10.11. und
26.11.93., Bund, 24.11.93; BaZ, 17.12. und 20.12.93.
5) NLZ, 4.4.97; TA, 15.4.97; NZZ, 21.4. 21.5., 14.8. 1.9. und 16.9.97; Presse vom 16.5.97 und vom 1.7. bis 27.9.97, Presse vom 3.7.
und 13.8.97; NZZ, 16.9.97, Bund, 15.8.97; BaZ, 20.8. und 29.8.97; NZZ, 29.8., 4.9. und 9.9.97; JdG, 17.9.97; QJ, 18.9.97.56
6) NZZ, 14.3., 22.3., 11.4., 13.5., 26.6. und 16.9.03. 
7) 24h, 22.2.05; SoZ, 24.2.05; BZ, 22.6.05; Presse vom 30.6.; Blick, 19.7.05; NZZ, 8.8.05; Presse vom 13.10. und 6.12.05; NZZ,
19.12.05.
8) BBl, 2019, S. 2529 ff.; Ergebnisbericht zur Vernehmlassung
9) Presse vom 26.2. und 20.8.90; SVP-Pressedienst vom 21.8.90 (S. 11 f.); SGT vom  22.9.90; SVP-Ja (1990). Nr. 9, S. 1 f.
10) Presse vom 20.2.10, vom 17.11.10 und vom 18.5.2011.
11) BZ, 28.11.13.
12) TA, 30.1.14; LT, Lib, 31.1.14; Blick, 1.2.14; So-Bli, 2.2.14; TA, 5.2.14; LT, WW, 6.2.14; AZ, 7.2.14; LZ, 8.2.14; SoZ, 9.2.14; BZ, 7.6.,
12.9.14; AZ, 13.9.14; AZ, BZ, NZZ, 15.9.14; SO, 28.9.14
13) SoZ, 7.9.14; NZZ, 18.9.14
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